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Soziale Medien

Gleiches Recht für alle
Staatsrechtsprofessor Andreas Glaser sagt, wo im Internet  
die  Meinungsfreiheit gefährdet ist und wie  
ein liberales  Facebook aussehen müsste. Von Roman Zeller

Herr Glaser, was verstehen Sie unter 

«freier Meinungsäusserung»?

Dass man grundsätzlich und ohne Ein-

schränkung alles sagen kann, was man 

will. Bezüglich Schutzbereich hat die 

Meinungsäusserungsfreiheit fast keine 

Einschränkung: In Europa ist man so 

weit, dass auch Beleidigungen und Ver-

leumdungen darunterfallen. Meinungs-

freiheit ist ein Grundrecht. Jede Äusse-

rung, die ein Mensch macht, darf nur 

unter bestimmten Voraussetzungen ver-

boten werden.

Wo liegt die Grenze?

Ich glaube, die Grenze liegt bei der Be-

leidigung, auch im Internet. Dort ist die 

Schwierigkeit, diese Beleidigungen zu 

verfolgen und aus der Welt zu schaffen.

Wer ist dafür zuständig?

Es handelt sich um eine Schutzpflicht: 

Der Staat muss das Persönlichkeitsrecht 

der Menschen schützen. Die Meinungs-

äusserungsfreiheit gestattet keinen Frei-

pass für Beleidigungen.

Was ist eine Beleidigung? Können Sie 

mir ein Beispiel geben?

Bei der Beleidigung handelt sich um  

ein negatives Werturteil, wodurch die 

Persönlichkeit eines Menschen verletzt 

wird. Klassische Schimpfwörter wie 

 «Tubel», beispielsweise. Dass das über-

all verboten ist, sollte gesellschaftlich 

durchgesetzt sein. Wichtig aber ist: 

Auch diese Meinungsäusserung ist zu-

erst geschützt. Es könnte also sein, dass 

das Schimpfwort in einem spezifischen 

Kontext wieder unter die Meinungs - 

äus serungsfreiheit fällt und nicht straf-

bar ist. Denken Sie etwa an eine hitzige 

Diskus sion zwischen Politikern. Ebenso 

denkbar sind Situationen, wo Belei-

digungen  eine Art Kunst oder Satire 

darstellen.

Der Graubereich, den Sie erwähnen, 

hängt also von der Intensität und dem 

Kontext ab?

Richtig. Darüber hinaus gibt es eine ge-

setzlich definierte Ausnahme: der Anti-

rassismus-Artikel. Dort werden Mei-

nungsäusserungen – egal, in welchem 

Kontext – als verboten taxiert und nicht 

von der Meinungsfreiheit geschützt. 

 Gemeint ist die Leugnung des Holocaust, 

nicht mehr und nicht weniger.

Was würden Sie als Hasskommentar, Hetze 

oder Sexismus im Internet bezeichnen?

Die Begriffe «Hetze» und «Hasskommen-

tar» sind rechtlich nicht definiert. Anders in 

Deutschland, dort gibt es die «Volksver-

hetzung». Ich würde sagen, nur weil etwas 

im Internet steht, verschieben sich die Gren-

zen nicht: Alles, was wir in der realen Welt 

erlauben und verbieten, gilt auch im Inter-

net. Wenn jemand auf Facebook einen an-

deren mit einem Schimpfwort beleidigt, 

dann ist das gleichermassen rechtswidrig. 

Wichtig scheint mir, dass man nicht jede 

 kritische Äusserung in eine beleidigende 

Ecke stellt, auch wenn sie einen politischen 

Hintergrund hat, wertend ist und in viel-

leicht ruppiger Sprache daherkommt, ja 

 sogar, wenn sie überzeichnet oder sogar 

 pauschalisierend ist. 

Solche heiklen Aussagen wären demnach 

legal?

Ja. Nur weil sie im Internet stehen, sind sie 

nicht verboten. Heikel wird es bezüglich Ras-

sismus: Fällt ein Kollektiv, eine Ethnie, eine 

Volksgruppe unter die Schutznorm des Anti-

rassismus-Artikels, dann sind Aussagen über 

die geschützten Gruppen auch im Internet 

verboten. Hingegen kann man nicht sagen, 

dass politische Äusserungen im Internet mit 

Minderheitenbezug aufgrund der heutigen 

Rechtslage strenger beurteilt werden. Deutsch- 

land fährt hierbei eine strengere digitale 

 Praxis, verglichen mit dem echten Leben.

Das heisst, Deutschland beschränkt die 

Meinungsäusserungsfreiheit?

Andreas Glaser ist Staatsrechtsprofessor  

unter  besonderer Berücksichtigung von  

Demokratiefragen an der Rechtswissenschaftlichen 

Fakultät der  Universität Zürich.

Das kann man sagen. Auf den ersten 

Blick ist das zwar harmlos, weil der deut-

sche Gesetzgeber die deliktische Gleich-

wertigkeit von digitaler und realer Welt 

statuiert – es mache keinen Unterschied, 

so die Begründung. Aber die Gefahr ist 

natürlich – und hier liegt das Problem 

des Ansatzes –, dass die Durchsetzung 

nicht die Staatsanwaltschaft übernimmt, 

sondern Facebook mitsamt Privatper-

sonen, die sich an den Internetgiganten 

wenden.

Wie beurteilen Sie die Gefahr, dass sich 

im Netz linke Gruppen bilden und ih-

nen unliebsame Politiker und Personen 

mundtot machen?

Wenn jemand sich beim Staat beschwert 

und fordert, dass rechtspopulistische 

Aussagen verboten und gesperrt werden, 

dann ist das sein Recht, und der Staat 

entscheidet. Der Staat trägt die Verant-

wortung. Wir kennen dies ja aus dem 

Versammlungsrecht: Dort muss sich der 

Staat manchmal schützend vor eine Ver-

sammlung stellen, wenn eine gewalt-

same Gegenversammlung droht. Das 

Beispiel wäre übertragbar, wenn der 

Staat das Internet betriebe. Facebook ist 

aber privat und wird von Privaten be-

stürmt. Facebook hat keine Verpflich-

tung, spezifische Meinungen zuzulas-

sen, die der Firma nicht gefallen. Konträr 

hat aber kürzlich das Oberlandesgericht 

München entschieden, die Meinungs-

freiheit gelte vor den Richtlinien von 

Face book. Das Problem mit Facebook ist 

vor allem die umfassende Bedeutung der 

Plattform, auch für politische Diskussio-

nen. Für strengere Massstäbe punkto 

Meinungsfreiheit spricht Art. 35 der 

Bundesverfassung, der das Grundrecht 

überall gewährleisten soll. Demnach wä-

ren auch die privatrechtlichen Beziehun-

gen zwischen Facebook und den Usern 

so zu interpretieren. Facebook hat daher 

bestimmte Mindestpflichten gegenüber 

allen Nutzern. Es müsste auch rechts-

populistische Kommentare tolerieren, 

auch wenn Linke das nicht wollen.

Wie sollte Facebook mit der Meinungs-

freiheit idealerweise umgehen? 

Liberal wäre, wenn wir sagten, Facebook 

müsse alle Meinungen zulassen. Aber 

das vertritt natürlich niemand. Politiker 

wollen die Meinungsäusserungsfreiheit 

für die Gegenseite eher beschränken.

«Mindestpflichten»: Jurist Glaser.


